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.. 

Herrn 
Präsident~n des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

In Beantwortung der seitens der Abgeordneten 
zum Nationalrat DDr. KÖNIG und Genossen am 9. Juni 
1976 eingebrachten, an mich gerichteten Anfrage 
Nr. 460/J, betreffend "Verwendung von Hubschraubern 
des Ministeriums für Landesverteidigung als Reise­
mittel für die Mitglieder der Bundesregierung", 
beeh~e ich mich folgendes mitzuteilen: 

Einleitend ist zunächst festzustellen, daß die 
Durchführung von sogenannten "Verbindungsflügen" -

• 

e.s handelt sich hiebei um den Transport von Führungs­
kräften sowie wichtiger Kurierpost - zu den wichtigen 
Einsatzaufgaben der Heeresfliegerkräfte zählt. Da das· 
Bundesheer nur fallweise, etwa bei übungen, einen dem 
voraussichtlichen Einsatzvolumen entsprechenden Bedarf 
an Verbindungsflügen hat, die Piloten aber dauernd 
möglichst inder Praxis liben sollen, wird den Mitglie­
dern der Bundesregierung -ebenso wie auch schon in 
früheren Jahren - unter bestimmten Voraussetzungen die 
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Benutzung eines Luftfahrzeuges des Bundesheeres 

ermöglicht. Diese FlUge, die nicht nur mittels 

Hubschraubern, sondern auch mittels Flächenflug­

zeugen absolviert werden, sind ihrem Wesen nach 
als typische VerbindungsflUge einzustufen und 
liegen daher im Ausbildungsinteresse. 

Im einzelnen beant\1orte ich die Fragen wie 
folgt, wobei ich das Einverständnis der anfragenden 

Abgeordneten voraussetze, wenn ich mich nicht bloß 
auf die Beistellung von Hubschraubern beschränke, 

sondern auch die übrigen Luftfahrzeugbeistellungen 

in die Beantwortung einbeziehe: 

Zu 1 und 2: 

Sei t .1970 ·frurden insgesamt 48 Luftfahrzeug­
beistellungen für Mitglieder der Bundesregierung 

angeordnet. Hiebei wurden rund 19.000 Transportkilo­
meter zurückgelegt; in dieser Su~~e sind jedoch auch 
Transportkilometer zu drei Staatsbesuchen in das 

Ausland enthalten. 

Zu 3: 

Eine Ubersicht der auf die einzelnen Mitglieder 

der Bundesregierung entfallenden Flugkilometer er-

gibt folgendes Bild: 

Bundeskanzler Dr. KREISKY 840 km 

Vizekanzler Ing. HÄUSER 190 km 

Bundesminister GRATZ 700 km 

Bundesminister FRtiHBAUER 245 km 

Bundesminister Dr. FIRNBERG 3 025 km 

Bundesminister Dr. LEODOLTER 1 300 km 

.. 
" 
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Bundesminister Dr. SINOi",ATZ 225 km +) 
Bundesminister Dr. BIELKA 290 km +) 

Bundesminister Dipl-Ing. Dro WEIHS 290 km +) 

Bundesminister Dipl-Vw. Dro STARIBACHER 290 l<m +) 

Bundesminister Dipl-Kfm. Dr. A~TDB.OSCH 825 km +) 

Bundesminister FREIHSLEB 3 230 km 

Bundesminister LUTGE}IDORF 7 565 km 

In diesem Zusammenhang möchte ich nicht ur..erw8mt 
lassen, daß in den Jahren 1966 bis 1970 vom seiner­
zeitigen Bundeskanzler Dr. KLAUS 7 116 Flugkilometer 
und vom seinerzeitigen Bundesminister für Landesver­
teidigung Dr. PRADER 14 996 B'lugkilometer unter Be­

nützung von Luftfahrzeugen des Bundesheeres zurückge­

legt worden sind. 

Zu 4: 

+) 

Legt man der Kostenberechnung die F'lugbetriebs­
stoffkosten des Jahres 1973 als Mittelwert zu Grunde, 
so ergeben sich seit 1970 für sämtliche vorerl"lähnten 
Luftfahrzeugbeistellungen insgesamt Betriebsstoff­
kosten in der Höhe von rund S 66 OOO~--. Es muß aller­
dings nochmals betont werdenJldaß mit sämtlichen Ver­
bindungsflügen ein Ausbildungszweck verbunden ist, 
sodaß die angeführten Kcs'cen lediglich filetiver Natur 

sind. 

+) Anteilige Berechnung von 'l~r·2.r:.spo~tkj.lcmetern i.m 
Falle gemeinsamer Reise 
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